
auch ein, daß es diese Erkenntnis für wahr 
, hält.5 Diese Definition schließt zunächst 
noch die Möglichkeit der Verzerrung der 
objektiven Wahrheit im Prozeß der Über
zeugungsbildung ein.

An die Überzeugungsbildung müssen 
deshalb im Strafverfahren besondere An
forderungen gestellt werden. Der Prozeß 
der Beweisführung, muß zu einer wissen
schaftlich begründeten Überzeugung des 
Gerichts führen. In diesem Prozeß muß auf 
der Grundlage von Tatsachen, die von je
dem, der über die erforderlichen Voraus
setzungen verfügt, nachgeprüft werden 
können, und auf der Grundlage von gesi
cherten wissenschaftlichen Erkenntnissen 
der Wahrheitswert jeder Erkenntnis mit 
eindeutiger, objektiver Bestimmtheit nach
gewiesen werden.

Unter einer Tatsache soll hier die wahre 
Erkenntnis eines Sachverhalts verstanden 
werden, der etwas in Inhalt und Umfang 
abgegrenztes Einzelnes darstellt, positiv 
sowie effektiv und objektiv ist.6 7 8

Es muß im Ergebnis der Beweisführung 
sicheres, zweifelsfreies und nachprüfbares 
Wissen über die Wahrheit der Erkenntnis 
entstehen — die GewißheitP

Die Gewißheit kann jedoch letztlich 
nicht ausreichend durch die Erkenntnis des 
Einzelnen gesellschaftlich gesichert wer
den. Deshalb muß der Prozeß der Beweis
führung im Strafverfahren als gesellschaft
licher Prozeß gestaltet und organisiert wer
den. Das geschieht einmal dadurch, daß in 
den Erkenntnisprozeß im Strafverfahren 
differenziert und zielgerichtet gesellschaft
liche Kräfte einbezogen werden (z. B. die 
Arbeitskollektive) und zum anderen da
durch, daß der Erkenntnisstand der ge
samten Gesellschaft soweit wie möglich 
nutzbar gemacht wird (z. B. durch Sachver
ständigengutachten und Konsultationen 
mit sachverständigen Personen und Kollek
tiven).

Im Strafverfahren wird die Gewißheit 
aber vor allem dadurch erreicht, daß die 
Beweisführung in mehreren relativ unab
hängig voneinander ablaufenden Abschnit
ten erfolgt.

So überprüft der Untersuchungsführer im 
Schlußbericht (§ 146) nochmals die Trag

fähigkeit der von ihm zu den in § 101 ge
nannten Objekten geführten Beweise und 
deren Dokumentation.
Der Staatsanwalt überprüft vor Erhebung 
der Anklage die Schlüssigkeit des geführ
ten Beweises und die Vollständigkeit der 
gewonnenen Erkenntnisse und dokumen
tiert in der Anklageschrift die bisherige 
Beweisführung (§§ 154, 155). Dieser Prozeß 
wird auch vom Gericht im Eröffnungsver
fahren nochmals vollzogen.
In der abschließenden Hauptverhandlung 
muß das Gericht dann, auf der Grundlage 
der eigenen Anschauung der — in der Re
gel vom Untersuchungsorgan festgestellten 
und gesicherten — Beweismittel, eigenver
antwortlich den Beweis zu den Erkenntnis
sen über die in § 222 genannten Objekte 
der gerichtlichen Beweisführung erbringen. 
Die gerichtliche Beweisführung erfolgt auf 
Grund ihrer Bedeutung als abschließende 
Phase des Gesamtprozesses der Beweis
führung grundsätzlich durch ein Kollektiv
organ. Erst nachdem das Gericht den straf
tatverdächtigen Sachverhalt in seinen ge
sellschaftlichen und individuellen Bedin
gungen exakt und zweifelsfrei festgestellt 
hat, kann auf der Grundlage der vom Ge
richt gewonnenen wahren Erkenntnisse 
eine Entscheidung über die strafrechtliche 
Verantwortlichkeit getroffen werden. 
Bestehen dann noch begründete Zweifel an 
der Wahrheit einzelner, das Urteil stützen
der Erkenntnisse — fehlt also die Gewiß
heit —, so sichern die Rechtsmittel (§§ 283, 
287) und die Möglichkeit der Kassation 
(§ 311), daß die Gewißheit hergestellt 
wird.
Sollten trotzdem zu einem späteren Zeit
punkt Tatsachen bekannt werden, die An
laß zu berechtigtem Zweifel an der Wahr
heit der dem Urteil zugrunde liegenden 
Erkenntnisse geben,. so besteht die Mög
lichkeit der Wiederaufnahme des Verfah
rens nach § 328 (vgl. Kap. 13).

Diese im Strafverfahrensrecht gegebe
nen gesetzlichen Garantien für die Siche
rung der Wahrheit der das Urteil begrün
denden Erkenntnisse 'sind eine wichtige 
Voraussetzung für die Gerechtigkeit jedes 
Urteils. Sie entbinden die Organe der
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